
 

 

Benutzungsvertrag  
 

zwischen der 

Evangelischen Martinsgemeinde Heuchelheim-Kinzenbach 

(nachfolgend „Martinsgemeinde“ genannt) 

und  

 

Name  ..................................................................………………………………………...… 

(nachfolgend „Nutzer“ genannt) 

 

Anschrift ............................................................................................................................... 

 

Telefon  ............................................................................................................................... 

 

e-Mail  .............................................................................................................................. 

 

Art der Veranstaltung: ..................................................................……………………......................... 

 

Datum der Veranstaltung: .............................…................................................................................. 

 

Dauer der Nutzung: von ..............................Uhr  bis ..................................Uhr 

(bitte vom ersten Anliefern von Ausstattung oder Material bis zum Ende des Abbaus) 

 

Räumlichkeit:   großer Saal     kleiner Saal 

    Jugendraum    Küche 

 

Das Evangelische Gemeindehaus der Martinsgemeinde Heuchelheim-Kinzenbach steht allen 

Mitgliedern der christlichen Konfessionen und anderen Organisationen und Einzelpersonen auf 

Antrag und nach Maßgabe dieses Benutzungsvertrags zur Verfügung. 

Für folgende Veranstaltungen ist eine Benutzung möglich: 

1. Trauerkaffee und vergleichbare Feiern aus Anlass einer Trauerfeier. 
2. Regelmäßige Übungsstunden des Kinder- und Jugendchores Liederbrücke sowie der örtlichen 

Gesangvereine. Gegebenenfalls gilt dies auch für auswärtige Gesangsgruppen/Chöre und 
Musikgruppen. 

3. Weitere kulturelle, kirchliche, soziale und sonstige Veranstaltungen mit und ohne 
Bewirtschaftung wie z.B. Veranstaltungen des Kulturrings Heuchelheim oder der kommunalen 
Jugendpflege. Ende der Veranstaltung spätestens um 23.00 Uhr. 

4. Im Gemeindehaus stehen ein großer und ein kleiner Saal (durch eine Trennwand abteilbar) zur 
Verfügung, außerdem eine Küche, ein Jugendraum sowie Toilettenräume einschließlich einer 
Behindertentoilette. 

5. Die Belegung ist spätestens 48 Stunden vor dem Benutzungstermin beim Pfarramt zu 
beantragen. 

6. Für die Benutzung ist eine Kostenbeteiligung im Voraus zu zahlen. Der Antragsteller haftet für 
die Zahlung. Das gilt auch, wenn die bestellten Räume nicht benutzt werden.  

 

• •



 

In der Kostenbeteiligung sind folgende Leistungen eingeschlossen: 

 Benutzung der Küche - nur nach vorheriger Absprache  
 Bereitstellung einer Mitarbeiterin - falls vereinbart 
 Toilettenbenutzung 
 Heizung, Wasser, Strom 
 Reinigung; (falls der Aufwand den normalen Rahmen übersteigt, werden die zusätzliche Kosten 

in Rechnung gestellt) 
  
vor und während der Veranstaltung: 

 Der Nutzer benennt eine/n Verantwortliche/n für die Veranstaltung, an den die Räume mit einer 
kurzen Einweisung übergeben werden. 

 Bei Veranstaltungen mit über 70 Personen müssen beide Flügel sowohl der Eingangstür zum 
großen Saal als auch der Zwischentür entriegelt werden. 

 Für die Überwachung der Garderobe hat der Nutzer in geeigneter Weise selbst zu sorgen.  
 Die Martinsgemeinde haftet nicht für Schäden und Unfälle, die den Besuchern und Benutzern 

der Räumlichkeiten entstehen.  
 Der Nutzer übernimmt hinsichtlich der Benutzung der Räume die Haftung für Schäden. 
 Der Mieter der Wohnung im Untergeschoss ist kein Ansprechpartner für auftretende Fragen. 
 Rauchen ist im Gemeindehaus nicht gestattet. 

 
Nach der Veranstaltung  

 Fenster und Türen (auch die Zwischentür) sind zu verschließen. 
 Die Thermostate der Heizkörper im großen Saal sind auf 1,5 zurückzustellen. 
 Tische und Stühle werden vom Nutzer wieder so gestellt, wie im Raum vorgefunden. (siehe 

Stellplan). Falls die Räume von unseren Mitarbeitern wieder korrekt eingerichtet werden 
müssen, bitten wir um einen zusätzlichen Kostenbeitrag von 12,50€. 

 Die Räume sind besenrein zu verlassen. 
 

Nähere Auskunft erteilt:  

Pfarramt der Evangelischen Martinsgemeinde Heuchelheim, Schulgasse 4, 35452 Heuchelheim, 

Tel. 0641/9605760, email: martinsgemeinde.heucheheim-kinzenbach@ekhn.de 

Name und Telefonnummer des/der Verantwortlichen: ...................................................... 

................................................................................................................................................... 

Mit der Unterschrift akzeptiert der Nutzer diese Vertragsbedingungen.  

Zum Zeichen Ihres Einverständnisses bitten wir Sie, ein Exemplar des Vertrages unterzeichnet an 

uns zurückzuschicken. 

 
(Ort, Datum) 

 

(Der Nutzer) 

 

_________________________________________________________________ 

(Martinsgemeinde) 

mailto:martinsgemeinde.heucheheim-kinzenbach@ekhn.de

